
Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel 

(Arbeitsgesetz, ArG) 

Art. 15 Pausen 

Die Arbeit ist durch Pausen von folgender Mindestdauer zu unterbrechen: 

a. eine Viertelstunde bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als fünfeinhalb Stunden; 

b. eine halbe Stunde bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als sieben Stunden; 

c. eine Stunde bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als neun Stunden. 

Die Pausen gelten als Arbeitszeit, wenn die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz nicht verlassen dürfen. 

 

Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz 

(ArGV 1) 

Art. 18 Pausen (Art. 15 und 6 Abs. 2 ArG) 
1 Die Pausen können für einzelne Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen oder Gruppen von 

Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gleichmässig oder zeitlich verschieden angesetzt werden. 

2 Die Pausen sind um die Mitte der Arbeitszeit anzusetzen. Entsteht vor oder nach einer Pause eine 

Teilarbeitszeit von mehr als 5½ Stunden, so ist für diese eine zusätzliche Pause gemäss Artikel 15 des 

Gesetzes zu gewähren. 

3 Pausen von mehr als einer halben Stunde dürfen aufgeteilt werden. 

4 Bei flexiblen Arbeitszeiten, wie etwa bei der gleitenden Arbeitszeit, ist für die Bemessung der 

Pausen die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit massgebend. 

5 Arbeitsplatz im Sinne von Artikel 15 Absatz 2 des Gesetzes ist jeder Ort im Betrieb oder ausserhalb 

des Betriebes, an dem sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin zur Ausführung der ihm bzw. 

ihr zugewiesenen Arbeit aufzuhalten hat. 

 

 

Diese Informationen sind nicht rechtsverbindlich und geben den Stand der Dokumente per 31.3.2016 wider. Weitergehende 

Bestimmungen des SECO sind nicht berücksichtigt. 
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